
 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Vorstellung Ladeinfrastrukturkonzept 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis hat sich proaktiv entschieden, das Angebot des Landes zur kostenfreien Erstellung 
eines Ladeinfrastrukturkonzeptes (nur öffentliche Ladesäulen für PKWs) für den Landkreis und 
seine Kommunen zu eruieren (Flyer als Anlage). 
 
Die Stabsstelle Change der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
(NLSTBV) hat ein Verfahren entwickelt, durch das in mehreren Schritten das Lade-
infrastrukturkonzept erarbeitet wird: 
 
1. Der erste Schritt am 19.04.2023 war ein Auftaktgespräch im Kreishaus. Teilnehmer waren die 

Teamleitung Elektromobilität der NLSTBV (Frau Hauk), der Elektromobilitätsmanager der 
NLSTBV (Herr Tokhi), der Landrat, das Gebäudemanagement (Herr von Fintel), das 
Schulamt (Frau Meints), die Wirtschaftsförderung (Frau Weiss, Herr Schmelter und Herr 
Monsees) sowie die Klimaschutzmanagerin Frau Dr. Düspohl. Von Seiten des Landkreises 
wird die Erstellung des Ladeinfrastrukturkonzeptes zukünftig von Herrn Monsees und Frau 
Dr. Düspohl bearbeitet. Die Vortragsfolien sind als Anlage beigefügt. 

2. Vorstellung in der HVB-Runde mit Abfrage der Ansprechpartner in den kreiseigenen 
Kommunen zu dem Thema 

3. Bedarfs- und Angebotsermittlung durch die Elektromobilitätsmanager der NLSTBV  
4. Standortsuche nach verschiedenen Kriterien bei Präsenzveranstaltung 
5. Klärung der technischen Voraussetzungen und der Kosten durch Kontakt zu Netzbetreibern 

für die konkreten Standorte 
6. Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Konzept 
 
Es wird erwartet, dass das Konzept zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen ist und für den 
Landkreis und insbesondere für seine Kommunen noch konkreter und umsetzungsorientierter 
sein wird als die Elektromobilitätsstudie aus dem Jahre 2018.  
 
Frau Dr. Düspohl stellt das Verfahren im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vor.  
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Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag stimmt der kostenfreien Erstellung des Ladeinfrastruktur-
konzeptes zu. 

 
 
 
Prietz 
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Elektromobilität 
für Kommunen

Ladeinfrastrukturkonzepte

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Unser Angebot bietet Ihrer Kommune 

folgende Vorteile:

 Erstmaliger Überblick bis 2030 über das 
 Potenzial und den Bedarf zum Laden

 Wissenstransfer für Landkreise, Städte und 
 Gemeinden

 Standorte und Bedarfe für Ladepunkte werden  
	 gemeinsam	identi昀椀ziert

 Grundlage für politische Beschlüsse

 Grundlage für die praktische Umsetzung

 Wichtiger Baustein zur Nutzung  
 von Fördermitteln

IHR
KONTAKT
ZU UNS:

NLStBV

elektromobilitaet@nlstbv.niedersachsen.de

elektromobilitaet.niedersachsen.de



PLANVOLL IN DIE ZUKUNFT

Die Elektromobilität ist in voller Fahrt: höchste Zeit, die 

Ladeinfrastruktur auszubauen! Gehen Sie mit uns voran 

in Richtung Verkehrswende und Klimaneutralität. Sichern 

Sie mit uns die individuelle Mobilität der Zukunft, die es 

gerade in einem Flächen- und Automobilland wie Nieder-

sachsen braucht.

Wir unterstützen Sie aktiv beim Ausbau von öffentlich 

zugänglicher Ladeinfrastruktur vor Ort. Hierzu erarbeiten 

wir gemeinsam mit Ihnen ein Ladeinfrastrukturkonzept. 

Denn eine gute Umsetzung braucht eine gute Planung.

UNSER ANGEBOT

Unsere Elektromobilitätsmanager erarbeiten mit Ihnen die 
folgenden 5 Aspekte:

 Bedarf/ Angebot

 Standorte

 Technische Voraussetzungen 

 Kosten

 Zeitplan

Das Ergebnis: 

Ihr Ladeinfrastrukturkonzept.

ZUR VERKEHRSWENDE

60 % der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor stam-

men vom Autoverkehr, der größten Stellschraube der Ver-

kehrswende. Neben der Substitution des motorisierten In-

dividualverkehrs durch andere Verkehrsformen ist deshalb 

insbesondere der Wechsel zur Elektromobilität erforderlich. 

Im Fahrbetrieb entstehen keine klimaschädlichen Emissio-

nen – natürlich nur mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Eric Oehlmann – Präsident der NLStBV

Um die Klimaziele der Bundesrepublik bis 2030 zu errei-

chen, müssen 48% der Treibhausgasausstöße (2019) im 

Verkehrssektor reduziert werden. Der Ausbau der Ladein-

frastruktur ist dafür ein essentieller Baustein, den die 

NLStBV strategisch vorantreibt. Genau hier setzen unsere 

Elektromobilitätsmanager mit Ihnen zusammen an: Bei der 

Erstellung von Ladeinfrastrukturkonzepten, um mit verein-

ter Kraft Perspektiven bis zum Jahr 2030 zu schaffen.

„Der Schlüssel für die Akzep-

tanz der Elektromobilität liegt in 

der Ladeinfrastruktur. Nur wer 

laden kann, fährt elektrisch.

Gemeinsam mit den nieder-

sächsischen Kommunen richten 

wir nun das Augenmerk auf 

den Ausbau öffentlich zugäng-

licher Ladeinfrastruktur. Damit 

bringen wir in Niedersachsen 

die Elektromobilität auf den 

richtigen Weg.“

CHECKLISTE 

So bereiten Sie sich gut auf 
unsere Beratung vor:

	Feste Ansprechpersonen

	Einwohnerdaten nach Ortsteilen

	Bisherige Beschlüsse in Klima und Verkehr

	Kontakt zum Netzbetreiber

	Karte mit Stromnetz

Kontakt/Notizen:



































 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Beförderungsentgelte im Taxenverkehr 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (GVN) beantragt mit Schreiben vom 
19.04.2023 (s. Anlage) erneut die Änderung der Verordnung zur Regelung des Taxenverkehrs 
im Landkreis Rotenburg (W.). Gleichlautende Anträge sind bei den Landkreisen Cuxhaven, 
Stade, Osterholz und Verden eingegangen.  
 
In Abstimmung mit den umliegenden Landkreisen ist vorgesehen, zunächst das Ergebnis der 
Mindestlohnkommission im Juni 2023 abzuwarten sowie eine Fortschreibung der Tarifanalyse 
zur Wirtschaftlichkeit der Entgelte im Taxigewerbe aus dem Frühjahr 2022 zu beauftragen. 
 
Sofortiger Handlungsbedarf besteht trotz voraussichtlich weiter steigenden Mindestlohns und der 
Höhe der Inflationsrate nicht, denn die Tarife liegen nach der Anpassung zum 15. August 2022 
im Vergleich erneut nicht im unteren Bereich. Beispielsweise wurden in Hamburg kürzlich die 
Tarife auf das Niveau im Landkreis Rotenburg (W.) angehoben.  
 
Zudem erzielen die Unternehmen einen Großteil ihrer Erträge mit Patientenbeförderungen, für 
die eine Sondervereinbarung zwischen Unternehmerverband und Krankenkassen 
abgeschlossen ist. 
 
Über das Ergebnis des Gutachtens werde ich zu gegebener Zeit erneut berichten und ggf. eine 
Anpassung der Verordnung über die Beförderungsentgelte vorschlagen. Neben der 
Auskömmlichkeit der Tarife ist mir dabei auch insbesondere daran gelegen, den einheitlichen 
Tarif mit den umliegenden Landkreisen zu erhalten. 
 
In Vertretung 
 
 
 
(von Ostrowski) 
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Bezeichnung: 
 
Sachstand zur Einführung des Deutschlandtickets im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Einführung des Deutschlandtickets zum 1. Mai 2023 ist im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Durch das Neunte Gesetz zur Änderung des 
Regionalisierungsgesetzes vom 20. April 2023 ist die Anwendung des Deutschlandtickets bis 
zum 30. September 2023 bundesrechtlich vorgegeben. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste 
der Landkreis eigene Regelungen getroffen haben, um das Deutschlandticket im straßen-
gebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fortzuführen. Für den schienengebunde-
nen ÖPNV ist hingegen das Land zuständig. 
 
Nachdem der Kreisausschuss am 15. März beschlossen hatte, das Deutschlandticket im Land-
kreis einzuführen, habe ich gegenüber der Niedersächsischen Landesnahverkehrsgesellschaft 
eine entsprechende Teilnahmeerklärung abgegeben. Demnach hat der Landkreis als ÖPNV-
Aufgabenträger dafür Sorge zu tragen, dass das Deutschlandticket über den 30. September 
hinaus mindestens für das restliche Jahr 2023 angewendet wird, entsprechende Beihilfe-
regelungen mit Rückwirkung ab dem 1. Mai zur Weiterleitung von Bundes- oder Landesmitteln 
geschaffen und entsprechende Abschlagzahlungen beantragt werden. 
 
Aktuell wird seitens der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) geprüft, 
inwiefern die Allgemeine Vorschrift für die eigenwirtschaftlichen Verkehre der Weser-Ems 
Busverkehr GmbH (WEB) sowie der öffentliche Dienstleistungsauftrag für die Omnibusbetrieb 
von Ahrentschildt GmbH (OvA) rückwirkend zum 1. Mai angepasst werden müssen. 
 
Bereits angepasst wurden jedenfalls die Tarifbestimmungen zum VBN- und zum ROW-Tarif, auf 
die die Allgemeine Vorschrift sowie der öffentliche Dienstleistungsauftrag verweisen. Auch die 
Tarifbestimmungen der ASTROW-Verkehre im Landkreis Rotenburg (Wümme) wurden 
aktualisiert. 
 
Die den Verkehrsunternehmen voraussichtlich durch das Deutschlandticket entstehenden 
Mindereinnahmen werden zurzeit ermittelt, um entsprechende Abschlagzahlungen beim Land zu 
beantragen und an die Verkehrsunternehmen weiterleiten zu können. Die Finanzierungszusage 
von Bund und Ländern betrifft zurzeit (nur) die Jahre 2023 bis 2025. Die vom Landkreis zu 
treffenden Regelungen sollten daher ab 2026 bedingen, dass die Kosten für das 

 

M it te i l ungsvor l age  
Schul- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: 7 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0448 

Status:   öffentlich 

Datum:  02.06.2023 

 
Termin  Beratungsfolge: 

13.06.2023 Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 



- 2 - 

     
 

Deutschlandticket auch weiterhin von Bund und Ländern übernommen werden. 
 
In Vertretung 
 
 
(Dr. Lühring) 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Bericht über aktuelle Maßnahmen an Kreisstraßen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Erhalt und die Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur sowie die Gewährleistung 
einer ausreichenden Verkehrssicherheit sind als Ziele im Produkt 54.2.01 des Teilhaushalts 8 
festgelegt. Um diese zu erreichen ist u. a. die laufende Unterhaltung sowie Erneuerung des 
Kreisstraßen- und Radwegenetzes erforderlich. Hinzu kommen Neubaumaßnahmen. Für diese 
Vorhaben stehen innerhalb des Produktes sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt 
jährlich erhebliche Mittel zur Verfügung.  
 
Beispielhaft für die im Landkreis regelmäßig durchzuführenden Arbeiten werden die nachfolgend 
benannten Maßnahmen vorgestellt, welche fertiggestellt wurden: 
 

1. Unterhaltung einer Straße 
Kreisstraße 216 von der B 75 (Scheeßel) nach Jeersdorf 
von km 0,550 bis km 1,950 
Baukosten: rund 243.000,- € 

 
2. Unterhaltung eines Geh- und Radweges 

Kreisstraße 217 von Unterstedt nach Ahausen 
von km 0,570 bis km 3,450 
Baukosten: rund 215.000,- € 

 
3. Erneuerung einer Straße 

Kreisstraße K 109 von der B 71 (Selsingen) nach Haaßel 
von km 0,100 bis km 1,150 
Baukosten: voraussichtlich ca. 270.000,- € 

 
In Vertretung 
 
 
 
(Dr. Lühring) 
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Bezeichnung: 
 
Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Moorstraßen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Im Landkreis Rotenburg (Wümme) befinden sich viele Straßen in Moorgebieten auf nicht trag-
fähigem Untergrund. Besonders in den vergangenen trockenen Jahren sind an diesen Straßen 
erhebliche Schäden entstanden. Verstärkte Setzungen innerhalb des Straßenkörpers sind hierbei 
der Hauptgrund. 
 
Die betroffenen Streckenabschnitte müssen häufiger kontrolliert werden, um die Verkehrs-
sicherungspflicht aufrecht zu erhalten. Bisher können die Straßenmeistereien die Verkehrs-
sicherheit mit wiederkehrenden, kurzfristigen, punktuellen Reparaturen am Straßenkörper auf-
rechterhalten. Weiterhin wurden Streckenabschnitte auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 9 
Tonnen beschränkt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 30 km/h reduziert und 
Benutzungspflichten von Geh- und Radwegen aufgehoben. Es ist nicht auszuschließen, dass 
trotz dieser Maßnahmen teilweise oder auch komplette Sperrungen von Kreisstraßen notwendig 
werden.   
 
Derzeit gibt es keine standardisierte Bauweise für Verkehrsflächen auf nicht tragfähigem Unter-
grund. Demzufolge müsste eigentlich der gesamte Unterbau der Straße bis zu ca. 5 m unter 
Geländeoberkante abgetragen und neu mit verdichtungsfähigem Material verfüllt werden. Neben 
den hohen Bau- und Entsorgungskosten ist hiermit ein erheblicher Eingriff in die Umwelt und 
Natur verbunden. 
 
Erfahrungsgemäß ist ein guter Zustand von Moorstraßen nach den bisher durchgeführten Maß-
nahmen nur ca. 4 bis 6 Jahre gegeben. Auf tragfähigem Untergrund können diese guten Ver-
hältnisse ca. 20 Jahre aufrechterhalten werden. In Moorgebieten ist somit eine deutlich schnellere 
Verschlechterung des Straßenzustandes zu beobachten. 
 
Eine sehr häufige Ertüchtigung der Straße mit einer neuen Asphaltdecke auf nicht tragfähigem 
Untergrund ist nicht nachhaltig und auch sehr kostenintensiv. Die Verwaltung prüft deshalb, ob 
es auch alternative Bauweisen gibt. Kontakte mit einem Ingenieurbüro und möglichen Förder-
mittelgebern wurden bereits aufgenommen. 
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In der Sitzung des Fachausschusses sollen die Thematik in einer Präsentation näher vertieft und 
mögliche Lösungsansätze für die Zukunft vorgestellt werden. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Dr. Lühring) 
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